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Das modulare Hilfeleistungssystem
der DLRG-Bayern

im 

Rettungsdienst 
und 

Katastrophenschutz
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Die DLRG ïDer Wasserrettungsspezialist
Å Mit über einer Million Mitgliedern ist die DLRG die größte 

Wasserrettungsorganisation der Welt

Å Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- und Rettungsschwimm-

ausbildung in Deutschland

Å Mehr als 32.000 aktive Mitglieder setzen sich in rund 110 Kreis- und 

Ortsverbänden ehrenamtlich im Wasserrettungsdienst der DLRG-Bayern ein

Å Rund 350 Einsatzfahrzeuge und ïBoote der DLRG stehen in Bayern rund um 

die Uhr bereit, um im Notfall Hilfe leisten zu können

Å Mit ihren Schnelleinsatzgruppen und First Responder-Einheiten steht die 

DLRG in Bayern jederzeit für Notfälle bereit

Å 14 Wasserrettungszüge der DLRG-Bayern inkl. zugehöriger Vorkommandos 

und Führungsstrukturen sind 24h-einsatzbereit

Å DLRG-Spezialkräfte wie Strömungsretter, Einsatztaucher oder luftgestützte 

Wasserretter können außergewöhnliche Lagen abarbeiten
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Å Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) inkl. 
zugehöriger Ausführungsverordnung (AVBayRDG)

Å Bayerisches Katastrophenschutzgesetz (BayKSG)

Å Richtlinien für die Aufstellung und den Einsatz von 
Wasserrettungszügen Bayern im Katastrophenschutz des 
BayStMI vom 10.03.2009

Å Konzept zur Länder- und staatenübergreifenden 
Katastrophenhilfe sowie überregionalen Katastrophenhilfe 
innerhalb Bayerns des BayStMI vom 28.08.2007

Å ILSG v. 25.07.2002

Å Alarmierungsbekanntmachung (ABek) des BayStMI v. 12.12.05

Å DV100 ïFührung und Leitung im Einsatz

Rechtliche Grundlagen
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Rechtliche Grundlagen

BayRDG

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG)

vom 22. JULI 2008 *

*Verkündet als § 1 des Gesetzes zur Regelung des Rettungsdienstes und zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung und den Betrieb 

Integrierter Leitstellen vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 429)
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ÅArt. 2 Begriffsbestimmungen: 

(11) Wasserrettung ist die Rettung verletzter, 

erkrankter oder hilfloser Personen aus Gefahrenlagen 

im Bereich von Gewässern, die Beförderung dieser 

Personen bis zu einer Stelle, die zu deren Übergabe an 

den Land- oder Luftrettungsdienst geeignet ist, im 

Ausnahmefall auch bis in eine für die weitere Versorgung 

geeignete Behandlungseinrichtung, sowie die 

medizinische Versorgung dieser Personen am 

Einsatzort und während der Beförderung. 

Grundlagen BayRDG 
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ÅArt. 18 Wasserrettung: 

(1) Der Zweckverband für Rettungsdienst und 

Feuerwehralarmierung überträgt die Durchführung der 

Wasserrettung der Wasserwacht im Bayerischen Roten 

Kreuz oder der Deutschen Lebens-Rettungs-

Gesellschaft. Soweit diese zur Durchführung der 

Wasserrettung nicht bereit oder in der Lage sind, beauftragt 

der Zweckverband für Rettungsdienst und 

Feuerwehralarmierung Dritte mit der Durchführung der 

Wasserrettung oder führt sie selbst oder durch seine 

Verbandsmitglieder durch.

Grundlagen BayRDG 
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Rechtliche Grundlagen

AV-BayRDG

Verordnung zur Ausführung des 

Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG)

vom 30. November 2010
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Å§ 13 Einsatzleitung: 

(3) F¿rédie Wasserrettung werden zusätzlich zum 

Einsatzleiter Rettungsdienst gesonderte Einsatzleiter 

bestellt.

(4) Die Leitung des Einsatzes von 

Wasserrettungszügen Bayern bleibt von den 

Vorschriften dieser Verordnung unberührt und richtet sich 

nach den Richtlinien für die Aufstellung und den Einsatz 

von Wasserrettungszügen Bayern im Katastrophenschutz.

Grundlagen AVBayRDG 
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Å§ 14 Aufgaben und Einsatzschwellen: 

(3) Der Einsatzleiter Rettungsdienst ist zu alarmieren, 

wenn ein Schadenereignis zu bewältigen ist, das eine 

über das gewöhnliche Einsatzgeschehen 

hinausgehende besondere Vorgehensweise des 

Rettungsdienstes oder eine Koordinierung mit Kräften 

des Sanitätsdienstes, nicht aber die Führung durch eine 

Sanitäts-Einsatzleitung, erforderlich macht.

Grundlagen AVBayRDG 
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Å§ 14 Aufgaben und Einsatzschwellen: 

(5) F¿r die Alarmierungédes Einsatzleiters 

Wasserrettung gilt Abs. 3 Satz 1 entsprechend mit der 

Maßgabe, dass die spezifischen Einsatzbedingungen 

zur Rettung aus schwierigem Gelªnde,éund 

Wassernot besonders zu berücksichtigen sind. Abs. 3 

Sªtze 2 bis 5 gelten f¿r die EinsatzleiteréWasserrettung 

entsprechend.

Grundlagen AVBayRDG 
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Å§ 15 Befugnisse: 

(2) Der Einsatzleiter Rettungsdienst, der Einsatzleiter 

Berg- und Höhlenrettung und der Einsatzleiter 

Wasserrettung sind befugt, zur Durchführung ihrer 

Aufgaben den in ihrem Einsatzabschnitt tätigen 

Einsatzkräften Weisungen zu erteilen.

Grundlagen AVBayRDG 
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Å§ 15 Befugnisse: 

(3) Bis die verletzten, erkrankten oder hilflosen 

Personen an den Land- oder Luftrettungsdienst 

¿bergeben sind, leitet und koordiniertéder 

Einsatzleiter Wasserrettung den Einsatz in, auf und an 

Gewässerné Es ist eine geeignete Stelle zur ¦bergabe 

des Patienten an den Land- oder Luftrettungsdienst 

festzulegen. Ist ein Einvernehmen über den Übergabeort

nicht zu erzielen, bestimmt der Einsatzleiter 

Rettungsdienst, an welcher Stelle verletzte, erkrankte oder 

hilflose Personen an den Land- oder Luftrettungsdienst zu 

übergeben sind.

Grundlagen AVBayRDG 
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Rechtliche Grundlagen

BayKSG

BAYERISCHES KATASTROPHENSCHUTZGESETZ (BayKSG)

VOM 24. JULI 1996

zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 392)
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ÅArt. 5 ĂEinsatzleitungñ: 

(1) Die Katastrophenschutzbehörde leitet den Einsatz und 

stellt dabei sicher, daß alle Maßnahmen aufeinander 

abgestimmt sind.

ÅArt. 6 Ă¥rtliche Einsatzleitungñ: 

(1) Die Katastrophenschutzbehörde soll für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben am Schadensort eine den 

Einsatz dort leitende Person (Örtlicher Einsatzleiter) 

bestellen. Diese leitet im Rahmen des Auftrags und der 

Weisungen der Katastrophenschutzbehörde alle 

Einsatzmaßnahmen vor Ort und kann allen eingesetzten 

Kräften Weisungen erteilen.

Grundlagen BayKSG 
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Art. 7 ĂKatastrophenhilfeñ: 

(1) Katastrophenhilfe ist die auf Ersuchen der 

Katastrophenschutzbehörden zu leistende Mitwirkung im 

Katastrophenschutz. Sie muß geleistet werden, wenn nicht 

durch die Hilfeleistung die Erfüllung dringender eigener 

Aufgaben ernstlich gefährdet wird.

(3) Zur Katastrophenhilfe sind verpflichteté

5. die freiwilligen Hilfsorganisationen,é

auch wenn sie ihren Sitz oder Standort nicht im 

Zuständigkeitsgebiet der Katastrophenschutzbehörde haben.

(5) Die nach Absatz 3 Verpflichteten leisten Katastrophenhilfe 

auch auf Anforderung durch andere Länder. 

Grundlagen BayKSG 
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ÅArt. 15 Ă¥rtliche Einsatzleitung bei Schadensereignissen 

unterhalb der Katastrophenschwelle:

(1) Zur Bewältigung von Schadensereignissen, die keine 

Katastrophen im Sinn von Art. 1 Abs. 2 sind, kann die 

Kreisverwaltungsbehörde fachlich geeignete Personen als 

Örtliche Einsatzleiter bestellen, soweit wegen des Ausmaßes 

des Schadensereignisses dadurch das geordnete 

Zusammenwirken am Einsatzort wesentlich erleichtert wird.  

Art. 6 Abs. 1 Satz 2 findet insoweit entsprechende Anwendung; 

die Stellung der Polizei nach dem Polizeiaufgabengesetz bleibt 

unberührt.

Grundlagen BayKSG 
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Rechtliche Grundlagen

Richtlinien für die Aufstellung 

und den Einsatz von 

Wasserrettungszügen Bayern 

im Katastrophenschutz
des BayStMI

(IMS ID4-2252.12-142 vom 10.03.2009)
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Å5. Einsatz:

5.4 Einbindung in die Führungsorganisation des 

Katastrophenschutzes

Der Zugführer bzw. der (Gesamt)Leiter des 

Wasserrettungszugeinsatzes unterstützt den Örtlichen 

Einsatzleiter, falls ein solcher nach Art. 6 oder 15 

Bayerisches Katastrophenschutzgesetz ïBayKSG ï

bestellt ist, und wirkt in Abstimmung mit diesem in der 

Örtlichen Einsatzleitung mit. Die Weisungsbefugnis eines 

ggf. nach Art. 6 oder 15 BayKSG bestellten Örtlichen 

Einsatzleiters gegenüber allen Einsatzkräften bleibt 

hiervon unber¿hrté 

Grundlagen Richtlinien Wasserrettungszüge



DLRG-Bayern ïmodulares Hilfeleistungssystem (Stand: 10.05.2011) walter.kohlenz@bayern.dlrg.de        Folie 20 von 71

Å5. Einsatz:

5.4 Einbindung in die Führungsorganisation des 

Katastrophenschutzes

éSoweit kein Örtlicher Einsatzleiter die 

Gesamteinsatzleitung übernommen hat, stimmt sich 

der Zugführer bzw. ggf. der (Gesamt)Leiter des 

Wasserrettungszugeinsatzes mit den Leitern der 

anderen Fachdienste ab.

Grundlagen Richtlinien Wasserrettungszüge
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Rechtliche Grundlagen

DV 100

Dienstvorschrift 100 (DV 100) 

ĂF¿hrung und Leitung im Einsatz - F¿hrungssystemñ

Stand: Dezember 1999

(SKK - ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz)
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Å Der Verbandführer muss je nach Art und Größe der 
Einsatzstelle über mehrere Führungsassistenten 
verfügen. (3.2.4.1.)

Å Dem Verbandführer sollte ein Einsatzleitwagen ïELW1 
oder ELW2 ïzur Verfügung stehen. (3.2.4.1.)

Å Zugführer bewegen sich regelhaft auf Führungsstufe B 
(3.2.5.)

Å Verbandführer bewegen sich regelhaft auf Führungsstufe 
C und ggf. D. (3.2.5.)

Grundlagen DV100
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Wasserrettungsstationen

Schnelleinsatzgruppen (SEGn)
und

First Responder / HvO

in Bayern
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Å DLRG-Wasserrettungsstationen

Å DLRG-Schnelleinsatzgruppen (SEGn) 

Å DLRG-First Responder / Helfer vor Ort

sind fester Bestandteil der Alarm- und 
Ausrückeordnungen (AAO) der integrierten 
Leitstellen in Bayern. 

Wasserrettungsstationen und SEGn
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Å In Bayern bewacht die DLRG regelmäßig rund 200 
Freigewässer und Schwimmbäder

Å Etwa 100 Wasserrettungsstationen sind während der 
Wachsaison durch DLRG-Einsatzkräfte an 
Wochenenden und Feiertagen besetzt

Å Außerhalb der offiziellen Wachdienstzeiten und an nicht 
bewachten Gewässern sorgen die DLRG-
Schnelleinsatzgruppen jeden Tag im Jahr und rund um 
die Uhr für Sicherheit in der Wasser- und Eisrettung

Å Die Alarmierung als Teil des öffentlichen Rettungs-
dienstes erfolgt (gem. BayRDG, AVBayRDG, ILSG, 
ABek) über die zuständige integrierte Leitstelle (ILS)

Wasserrettungsstationen und SEGn
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Wasserrettungsstationen und SEGn
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Wasserrettungszug

Bayern
(WRZ-Bayern)
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DLRG-Wasserrettungszug Bayern

Das Bild zeigt beispielhaft den DLRG-Wasserrettungszug Alpenland mit der Zusatz-Fachgruppe Strömungsrettung
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Neugliederung der Wasserrettungszüge

Rahmenbedingungen/Beschlüsse des BayStMI

ÅEs werden insgesamt 19 Wasserrettungszüge in Bayern für den 

Katastrophenschutz und rettungsdienstliche Sonderlagen 

vorgehalten.

ÅDie DLRG führt ihre bisherigen Wasserrettungszüge weiter und 

baut zusätzliche auf. Insgesamt werden der DLRG 14 Züge 

übertragen. 

ÅDie Wasserwacht baut fünf Züge auf.

ÅDer Freistaat Bayern ergänzt die Wasserrettungszüge um 

Material, das speziell für den Katastrophenfall benötigt wird.

14 Wasserrettungszüge bei der DLRG 

5 Wasserrettungszüge bei der Wasserwacht
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Neustrukturierung der DLRG-Züge
Å Pro Regierungsbezirk zwei DLRG-Züge

Å Regierungsbezirk Oberbayern aufgeteilt

- WRZ-Oberbayern (München + nördlich)

- WRZ-Alpenland (restliches Gebiet)
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Einsatzbereiche (Beispiele)

Å zur Rettung bzw. Evakuierung von Menschen und Tieren aus vom 

Hochwasser betroffenen Siedlungsgebieten oder Insellagen mittels 

entsprechender Boote

Å zur Versorgung der Bevölkerung in überschwemmten Gebieten 

(Lebensmittel, Getränke, Medikamente, Futtermittel für Tiere)

Å Zu Erfassungs-, Erkundungs- und Meldeaufgaben (Aufklärung) für 

die Behörden in überschwemmten Gebieten

Å zur Mitarbeit bei der Deichverteidigung, vor allem durch 

Taucharbeiten und Zubringen von Arbeitsmaterial über das Wasser

Å zur Sicherung von Einsatzkräften an Einsatzstellen im oder am 

Wasser
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Å zur Unterstützung bei der Ölschadensbekämpfung und für 

Umweltschutzmaßnahmen, z. B. durch Taucharbeiten bei Austritt 

von Heizöl aus überschwemmten Gebäuden und bei 

Bootseinsätzen

Å zur Unterstützung der Feuerwehr durch Transportaufgaben von z.B. 

Löschgerät über das Wasser in überschwemmten Gebieten

Å zur Unterstützung des Landrettungsdienstes durch den Transport 

von RTW/NEF-Besatzungen, Ärzten und Pflegepersonal bei 

Notfällen in überschwemmten Gebieten

Å zur Unterstützung bei der Bergung von Tierkadavern und 

gefährlichem Treibmaterial aus hochwasserführenden

Gewässern

Einsatzbereiche (Beispiele)
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Einsatzbereiche (Beispiele)

Å zur technischen Hilfe für Versorgungsbetriebe 
und Stromversorgungsunternehmen in 
überschwemmten Gebieten

Å zum Übersetzen von Berufstätigen zur 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der 
Betriebe sowie zum Übersetzen von Schülern

Å zur Sicherstellung von lebenswichtigen 
Gütern, Kulturgütern und Wertsachen 
(Abtransport zu Sammelstellen)

Å zur Unterstützung der Polizei

Å gemäß den Einsatzoptionen (EOpt) 
der DLRG-LV Bayern
(Download unter: www.bayern.dlrg.de)


